


Teilnahmebedingungen für das Projektauswahltreffen 2010 
 
 

1. Veranstalter des Projektauswahltreffens ist Schüler Helfen Leben e.V. 
Anschrift: Kaiserstraße 12, 24534 Neumünster 

 
2. Diese Teilnahmebedingungen gelten gleichermaßen für minderjährige wie 

volljährige Teilnehmer. Im weiteren Verlauf erfasst die männliche Ausdrucksform 
jeweils auch die weiblichen Teilnehmerinnen. 

 
3. Die Anmeldung ist verbindlich. Wenn die schriftliche Anmeldung erfolgt ist, erhält 

der Teilnehmer eine Bestätigung per Email.  Etwa 2 Wochen vor Beginn erhält er 
dann weitere Informationen zur Veranstaltung. 

 
4. Die Teilnahme am Projektauswahltreffen verpflichtet zur Teilnahme an allen 

Programmpunkten. Der Teilnehmer verpflichtet sich insbesondere, die 
Veranstaltung nur in Absprache mit dem Veranstalter zu verlassen. 

 
5. Den Weisungen des Veranstalters ist in jedem Falle Folge zuleisten. Die gültige 

Hausordnung hängt vor Ort aus und ist einzuhalten. 
 

6. Innerhalb der gesamten Veranstaltung herrscht Alkoholverbot, das Rauchen ist in 
Einklang mit dem Jugendschutzgesetz gestattet. Der Besitz oder Konsum von 
Drogen führt zum sofortigen Ausschluss von der Veranstaltung. 

 
7. Die Aufsichtspflicht des Veranstalters beschränkt sich auf die Zeit nach der Ankunft 

in Berlin Ostbahnhof ab Freitag dem 7. Mai 2010, 14.00 Uhr und endet mit der 
Abschlussveranstaltung am Sonntag dem 9. Mai 2010 gegen 14.00.  

 
8. Der Teilnehmer kann auf eigene Kosten bzw. auf Kosten seiner Eltern nach Hause 

geschickt werden, wenn er diese Teilnahmebedingungen missachtet oder sein 
Verhalten die Veranstaltung, Organisatoren, andere Teilnehmer oder ihn selbst 
gefährden oder die Durchführung der Veranstaltung stören. Die Aufsichtspflicht des 
Veranstalters endet in diesem Fall mit der Abreise des Teilnehmers vom 
Veranstaltungsort. 

 
9. Der Veranstalter haftet nur für Schäden, die auf einer grob fahrlässigen oder 

vorsätzlichen Pflichtverletzung des Veranstalters, seiner gesetzlichen Vertreter 
oder seiner Erfüllungsgehilfen beruhen. 
Dies gilt insbesondere für abhanden gekommene Gegenstände, sowie für Folgen 
von selbstständigen Unternehmungen außerhalb des Rahmens der Veranstaltung. 
Dies gilt nicht im Falle von Verletzungen des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit. 

 
10. Der Veranstalter trägt die Kosten für Unterbringung, Verpflegung und Fahrtkosten. 

Bei Verlust des Veranstaltungstickets gelten die Richtlinien entsprechend zur 
Fahrtkostenerstattung von Schüler Helfen Leben e.V.  

 
11. Änderungen im Programm sind möglich. 

 
 
 
 




